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I. Zur Lage 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

das waren erfreuliche Ergebnisse in der letzten Woche: 

 
Zunächst die positiven Meldungen vom Arbeitsmarkt.  

 
Die Arbeitslosenquote sinkt im Oktober unter 10 Prozent, zum erstenmal seit vier 

Jahren ist die Arbeitslosenquote wieder einstellig. 471.000 weniger Arbeitslose als im 

Vorjahr. Einen solch starken Rückgang hat es seit der Wiedervereinigung nicht mehr 

gegeben. Auch bei den Jugendlichen ist der Rückgang überproportional stark- um 18 

Prozent. D. h. 101.000 Jugendliche sind nun mehr in Arbeit als vor einem Jahr.  

Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist gesunken; um 122.000 gegenüber dem 

Vorjahr.  

Wir haben einen deutlichen Zuwachs bei den sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten. 26,56 Mio. Menschen sind im August in sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Zuwachs von 258.000. 

Wir haben auf dem Arbeitsmarkt noch eine lange Wegstrecke vor uns. Der Weg, den 

wir unter Rot-Grün eingeschlagen haben, und den wir in der Großen Koalition 

fortsetzen, ist richtig und bringt positive Ergebnisse. 

 

Darin bestärken uns auch die Steuerschätzer, die uns am vergangenen Freitag ihre 

Zahlen präsentiert haben, die zweite positive Meldung der letzten Woche: In diesem 

Jahr werden Bund, Länder und Gemeinden im Vergleich zur Steuerschätzung von 

Mai 2006 19,3 Mrd. Euro Steuern mehr einnehmen. Für den Bund sind das 7,7 Mrd. 

Euro. In 2007 werden für den Gesamtstaat 18,5 Mrd. Euro an Mehreinnahmen 

erwartet, davon für den Bund netto 6 Mrd. Euro. Diese erfreuliche Entwicklung trägt 

mit dazu bei, dass Deutschland in diesem Jahr wieder die 3-Prozent-Grenze des 

Maastricht-Vertrages einhalten kann. 



Wir sind mit unserer Doppel-Strategie Konsolidierung und Stärkung der 

Wachstumskräfte auf dem richtigen Weg. Diesen Weg gehen wir auch mit dem 

Bundeshaushalt 2007 konsequent weiter, den wir in der kommenden Sitzungswoche 

beschließen werden. Wir werden darin die Nettokreditaufnahme des Bundes auf 19,6 

Mrd. Euro absenken. Das wird dann der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung 

sein. 

Aber: Es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Konkret: Wir nehmen nicht mehr Geld 

ein, sondern machen weniger Schulden als geplant. Im kommenden Jahr kommen 

auf den Schuldenbestand des Bundes von rd. 900 Mrd. Euro noch mal 19,6 Mrd. 

Euro oben drauf. Deshalb gibt es auch keinen Anlass, mit den 

Konsolidierungsbemühungen nachzulassen. 

Die Koalition hat sich darauf verständigt, den Arbeitslosenversicherungsbeitrag 

stärker als bisher geplant zu senken. Zum 1. Januar 2007 beträgt der 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag dann noch 4,2 Prozent. Insgesamt senken wir, die 

Erhöhung des Rentenversicherungsbeitrages eingeschlossen, die Lohnnebenkosten 

ab dem kommenden Jahr um 1,9 Prozent. Für einen Arbeitnehmer mit 3.000 Euro 

brutto im Monat sind das rd. 28 Euro mehr monatlich in der Tasche. 

Überdies: Die Koalition hat sich mit den Ländern bei den Kosten der Unterkunft 

geeinigt. Wir werden den Beitrag des Bundes für die nächsten Jahre anheben. Ab 

dem kommenden Jahr beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft für SGB 

II-Empfänger dann mit 4,3 Mrd. Euro jährlich, das sind 31,8 Prozent der Kosten. 

Dieser Prozentsatz wird für die nächsten Jahre festgeschrieben und an die 

Entwicklung des tatsächlichen Bedarfs gekoppelt. 

Wir halten damit unser Versprechen, Städte und Kommunen dauerhaft um 2,5 Mrd. 

Euro durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu entlasten. 

 

Und schließlich: Roland Koch und Peer Steinbrück haben eine einvernehmliche 

Empfehlung zur Reform der Unternehmensbesteuerung vorgelegt. Im Frühjahr des 

kommenden Jahres können wir mit der Gesetzgebung beginnen. 

 

Diese positiven Nachrichten zeigen, dass wir Stück für Stück vorankommen.  

Wäre da nicht der Vorschlag von Rüttgers gewesen, so wäre die letzte Woche eine 

wirklich schöne gewesen. 



Ausgerechnet Rüttgers schlägt nämlich in einem Antrag für den CDU-

Bundesparteitag vor, die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes zu verlängern. Das ist 

derselbe Rüttgers, der in NRW den Bergbau auslaufen lassen will und so tausende 

von Kumpels in die Arbeitslosigkeit schickt und der im November 2002 vor dem 

Düsseldorfer Landtag sagte: „Sie fragen immer die Opposition: Was würden Sie 

denn machen? -Ich will es Ihnen sagen. ... Sechstens. Arbeitslosengeld auf zwölf 

Monate befristen, um die Anreize zur Arbeitsaufnahme zu erhöhen." Rüttgers, ein 

gnadenloser Opportunist und wenn es darauf ankommt, auch ein Populist wie man 

sieht. 

Ich weiß, dass sich der Vorschlag auf den ersten Blick gut liest. Aber in der Politik 

muss man immer danach fragen: Wer profitiert vom längeren Bezug des 

Arbeitslosengeldes? Alle? Nein, weit gefehlt. Lediglich Personen, die länger als 25 

bzw. 40 Jahre am Stück eingezahlt haben, werden profitieren. Die sollen dann 18 

bzw. 24 Monate Arbeitslosengeld erhalten. Aber wer kann schon 40 Beitragsjahre 

aufweisen? Junge, Frauen, Menschen, die zwischendurch mal arbeitslos waren, 

wohl eher nicht. Das zeigt schon, dieser Vorschlag ist alles andere als sozial und 

gerecht. 

700 Mio. Euro kostet der Vorschlag von Rüttgers, die Bezugsdauer zu verlängern. In 

seinem Antrag ist er bei der Gegenfinanzierung sehr nebulös. Rüttgers ist deshalb 

aufgefordert, einen Gesetzentwurf in den Bundesrat einzubringen. Ich bin mal 

gespannt, ob er einen solchen Beschluss in seinem Düsseldorfer Kabinett überhaupt 

durchbringt. 

 

Erst mit einem Gesetz wird nämlich klar, dass ein solcher Vorschlag nur zu 

finanzieren ist, wenn gleichzeitig die Bezugsdauer für Menschen mit weniger 

Beitragsjahren gekürzt wird. Oder wie anders will Rüttgers die 700 Mio. Euro für 

diese Maßnahme beschaffen? Inzwischen hat Rüttgers das auch selbst eingeräumt. 

Im aktuellen Spiegel sagt er: „... Nach unserem Plan soll es Kürzungen geben für 

jüngere Arbeitslose." 

 

Viel zu wenig Beachtung wird einem Passus in dem NRW-Antrag geschenkt, der es 

wirklich in sich hat. Dort heißt es unter Punkt 6: „Unterhaltsansprüche müssen ohne 

Altersgrenze Vorrang vor SGB II-Leistungen haben." Und in der Begründung steht: 

„Staatliche Leistung muss subsidiär bleiben. So wie Kinder für ihre Eltern im Falle der 



Pflegebedürftigkeit ein Stück mit aufkommen, soll dies auch im Falle der 

Arbeitslosigkeit geschehen." Konkret heißt das also, dass ein 30-Jähriger also in der 

Zeit, in der er die Familie und die Existenz aufbaut, für die Finanzierung der 

arbeitslos gewordenen Eltern aufkommen müsste , bevor diese Arbeitslosengeld II 

erhalten. Die gesamtgesellschaftliche Last der Arbeitslosigkeit wird also auf die 

Familie verlagert und somit auch privatisiert. Längere Bezugsdauer und 

Rückgriffsrecht gehen eindeutig zu Lasten der Jüngeren. Wir Sozialdemokraten 

wollen keine Spaltung der Gesellschaft, alt gegen jung, sondern eine Politik des 

Miteinanders. 

 

Lasst uns in dieser Frage nicht hasenfüßig sein. Gegen Populismus kann man 

argumentieren, auch wenn es anstrengend ist. Die Bezugsdauer des 

Arbeitslosengeldes I lag bis 1985 bei 12 Monaten. Sie ist also keineswegs konstitutiv 

für unseren Sozialstaat. Verlängert wurde die Bezugsdauer 1985 von Norbert Blüm. 

Damit hat er erreicht, dass hauptsächlich ältere Arbeitnehmer „sozialverträglich" in 

die Frühverrentung geschickt wurden. Wir wollen aber nicht, dass Ältere 

abgeschoben werden. Wir wollen nicht, dass sich Unternehmen auf Kosten der 

Sozialversicherungen „gesund schrumpfen". 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.   Zur Woche  

 

Gesetzentwurf zur Änderung des Arbeitnehmerentsende gesetzes  

Wir beraten in dieser Woche in 1. Lesung einen Gesetzentwurf zur Änderung des 

Arbeitnehmerentsendegesetzes. Im Ausland ansässige Arbeitgeber sind bislang im 

Wesentlichen nur im Baubereich verpflichtet, ihren nach Deutschland entsandten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die hier geltenden tarifvertraglichen 

Arbeitsbedingungen zu gewähren. Damit wird in dieser Branche eine 

Benachteiligung der entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vermieden 

und zugleich verhindert, dass durch unfairen Wettbewerb insbesondere die hier 

ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen sowie die bei ihnen bestehenden 

Arbeitsplätze gefährdet werden. Das ebenfalls lohnkostenintensive 

Gebäudereinigerhandwerk steht in einer vergleichbaren Situation. Daher wird das 

Arbeitnehmerentsendegesetz in seinem die tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen 

betreffenden Teil auf das Gebäudereinigerhandwerk ausgedehnt. Auch die 

Durchsetzungs- und Kontrollvorschriften werden entsprechend angepasst und 

modernisiert, u.a. durch die Möglichkeit zur Einführung elektronischer 

Meldeverfahren. 

 

Gesetzentwurf zur Änderung des Vorläufigen Tabakges etzes 

Wir beraten in dieser Woche in 2./3. Lesung einen Gesetzentwurf der 

Bundesregierung zur Änderung des Vorläufigen Tabakgesetzes. Danach dürfen 

Tabakerzeugnisse künftig nicht mehr in Zeitungen, Zeitschriften, im Internet sowie im 

Hörfunk beworben werden. Untersagt sind auch das Sponsoring bei Veranstaltungen 

mit Fernsehübertragung sowie das kostenlose Verteilen von Tabakprodukten. Mit 

diesem Gesetzentwurf setzen wir eine entsprechende Richtlinie der EU zur 

Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Werbung und Sponsoring von Tabakerzeugnissen um. 

 

 

Gesetz zur Einrichtung des Deutschen Ethikrates  

Die Bundesregierung bringt diese Woche ein Gesetz zur Einrichtung des Deutschen 

Ethikrates in den Bundestag ein. Der Deutsche Ethikrat soll ein unabhängiger 

Sachverständigenrat sein, der Bundestag und Bundesregierung berät und ethische 



Fragen in den Lebenswissenschaften bewertet. Er soll als nationales Forum des 

bioethischen Dialogs und nationale Plattform für den internationalen Dialog dienen.  

Der Gesetzentwurf wurde im Vorfeld jedoch nicht aus reichend abgestimmt.  

Wir müssen daher im parlamentarischen Verlauf noch einige Koalitions-

abstimmungen vornehmen. Dabei wird die Stärkung der parlamentarischen 

Beteiligung eine Rolle spielen sowie die Verhinderung von Doppelstrukturen in 

Ethikberatungsfragen. Wir werden auch darauf achten, dass der Ethikrat unabhängig 

vom Parlament agiert, jedoch der Informations- und Kommunikationsfluss zwischen 

Ethikrat und Parlament hergestellt und gewährleistet ist. 

 

Entwurf eines Gesetzes über Qualität und Sicherheit  von menschlichen 

Geweben und Zellen  

In 1. Lesung beraten wir ein Gesetz, welches die Rechtsvorschriften im 

Transplantations-, Arzneimittel- und Transfusionsgesetz sowie der Apotheken-

betriebsordnung und der Betriebsverordnung für Arzneimittelgroßhandelsbetriebe 

ändert. Es handelt sich um die Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Zell- und 

Gewebespende. Der Entwurf verfolgt das Ziel, eine einheitliche Regelung für die 

Entnahme, Aufbereitung und Verteilung von Gewebe und Zellen zu erreichen. 

Deshalb sind ein Zulassungsverfahren unter Aufsicht des Paul-Ehrlich-Institutes 

(PEI) als zuständige Bundesbehörde sowie eine öffentlich zugängliche Registrierung 

der Gewebebanken am Deutschen Institut für Dokumentation und Information 

(DIMDI) vorgesehen. Um eine Rückverfolgung der Gewebetransplantationen zu ge-

währleisten, werden die Dokumentationspflichten erweitert. Neu ist u. a. auch die 

gesetzliche Festsetzung des Vorranges der Organentnahme gegenüber der 

Entnahme von Gewebe und Zellen. Der bisherige Organspendeausweis soll in 

„Organ- und Gewebespendeausweis" umbenannt werden. 

 

Jahressteuergesetzes 2007  

Beschließen werden wir in dieser Woche das Jahressteuergesetz 2007, mit dem 

zahlreiche Änderungen im Steuerrecht umgesetzt werden, die im vergangenen Jahr 

wegen des vorzeitigen Endes der Wahlperiode nicht mehr verwirklicht werden 

konnten. Analog zur kapitalgedeckten Altersversorgung soll nun auch ein langfristig 

gestreckter, stufenweiser Einstieg in die nachgelagerte Besteuerung bei der nicht 

kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung der Arbeitnehmer eingeleitet 



werden. Dazu soll eine begrenzte Steuerfreiheit für Zuwendungen des Arbeitgebers 

an umlagefinanzierte Versorgungssysteme eingeführt werden. 

Die Steuerfreiheit beträgt zunächst 1 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der 

allg. Rentenversicherung und wird bis zum Jahr 2025 stufenweise auf max. 4 

Prozent angehoben. Die durch steuerfreie Zuwendungen erworbenen 

Versorgungsleistungen werden dann in der Auszahlungsphase nachgelagert 

besteuert. Zur Sicherung des Steueraufkommens wird außerdem die Möglichkeit, 

Verlustzuweisungen aus der Fremdfinanzierung von Wertpapierkäufen mit anderen 

positiven Einkünften zu verrechnen und damit ungerechtfertigte Steuerstundungen 

zu erzielen, abgeschafft. 

 

Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einfüh rung der Europäischen 

Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerlicher  Vorschriften (SEStEG)  

Mit dem SEStEG, das diese Woche ebenfalls beschlossen wird, stärken wir die 

Steuerbasis in Deutschland und liefern einen Beitrag zur Vereinfachung des 

Steuerrechts, soweit es sich um grenzüberschreitende Sachverhalte handelt. Die oft 

beklagte Abwanderung von Unternehmen wird mit dem Gesetz erschwert und 

zumindest - wenn sie denn nicht zu verhindern ist - nicht kostenlos zugelassen. Das 

Gesetz verfolgt im Wesentlichen 4 Ziele: 

• Das SEStEG ermöglicht künftig grenzüberschreitende Umwandlungen und 

erleichtert den Unternehmen die freie Wahl der Rechtsform. Damit wird ein 

wichtiger Anreiz geschaffen, Unternehmen wieder in Deutschland anzusiedeln, 

hier zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. 

•  Wir vereinfachen das Steuerrecht. Die Sicherstellung des deutschen 

Besteuerungsrechts bei grenzüberschreitenden Sachverhalten ist verstreut in 

Einzelgesetzen geregelt oder beruht gar auf der Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs, die durch Verwaltungsanweisungen umgesetzt werden 

muss. Diese Regelungen werden nunmehr systematisch zusammengefasst. 

•  Bei grenzüberschreitenden Umwandlungen sollen Verluste einer 

Kapitalgesellschaft nicht mehr an  eine andere Körperschaft übergehen  

können.   Der Steuerstandort Deutschland soll vor dem Import von Verlusten 

durch grenzüberschreitende Umwandlungen geschützt werden. 

• Wir wollen das deutsche Steuerrecht an neuere EU-rechtliche Entwicklungen 

im Gesellschafts- und im Steuerrecht anpassen 



 

Reform des Personenstandsrechts  

Das deutsche Personenstandsrecht existiert in seiner jetzigen Fassung bis auf kleine 

Änderungen seit 1957. Wir verabschieden in dieser Woche den Gesetzentwurf der 

Bundesregierung zur Reform des Personenstandsrechts, der das alte 

Personenstandsgesetz ablösen soll. Die Schwerpunkte der Gesetzesreform sind 

unter anderem die Ablösung der bisherigen Personenstandsbücher durch ein 

elektronisches Personenstandsregister, die Ersetzung des Familienbuchs durch 

Beurkundungen in den Personenstandsregistern, die Reduzierung der zu 

erfassenden Daten sowie die Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine 

Testamentsdatei. 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung von Planun gsvorhaben für die 

Innenentwicklung von Städten  

Abschließend beraten wir diese Woche einen Gesetzentwurf der Bundesregierung 

zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung von Städten. Ziel 

der geplanten Änderung des Baugesetzbuches ist eine erhebliche Vereinfachung 

und Beschleunigung von entsprechenden Planungsvorhaben. Damit soll die 

Stärkung der Innenentwicklung der Städte wirkungsvoll unterstützt werden. Unter 

bestimmten Bedingungen soll ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren für 

Bauvorhaben in Innenstädten möglich sein. Demnach entfällt zukünftig die förmliche 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für solche Bauvorhaben, die brachliegende, 

innerstädtische Grundstücke wieder nutzbar machen. Damit begünstigt das 

beschleunigte Verfahren Projekte, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung 

und dem Umbau vorhandener Ortsteile dienen. Laut dem Gesetzentwurf können 

Projekte bis 20.000 Quadratmeter Grundfläche von der UVP freigestellt werden. Bei 

Bauvorhaben zwischen 20.000 und 70.000 Quadratmetern muss erst eine 

Vorprüfung zu dem Ergebnis führen, dass keine umweltschädlichen Auswirkungen 

zu erwarten sind. Darüber hinaus soll die Mehrstufigkeit von Behörden- und 

Öffentlichkeitsbeteiligungen auf ein einstufiges Verfahren zurückgeführt und so 

wichtige Planungsvorhaben mit positiven Effekten auf Arbeitsplätze, Wohnungsmarkt 

und Infrastrukturausstattung wesentlich vereinfacht und beschleunigt werden. Das 

Gesetz wird Investitionen in den Stadtzentren erleichtern und damit ein zentrales 

Anliegen der Stadtentwicklung aufgreifen. 



 

Operation Enduring Freedom  

Der Bundestag wird in dieser Woche die Fortsetzung der US-geführten Operation 

Enduring Freedom (OEF) beschließen. Die OEF wird seit 2001 durchgeführt. Ihre 

Aufgabe ist das multilaterale Vorgehen gegen den Internationalen Terrorismus und 

seine Unterstützer. Das jetzt vorgesehene Mandat senkt die Obergrenze für die Zahl 

der Bundeswehr-Soldaten von derzeit 2.800 auf 1.800. Zudem wird explizit eine 

Unterrichtung des Parlaments über die Mission festgehalten. Seit dem 22. August 

2006 steht die OEF mittlerweile zum vierten Mal unter deutschem Kommando. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Aktuelles Thema 

 

Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deu tschen Einheit 2006  

„Aufbau Ost ist Aufschwung West. Der Osten muss und will mit aller Kraft einen 

Aufholprozess schaffen. Das muss uns allen in Deutschland wichtig sein." 

      (Bundesminister Tiefensee, 2. November 2006) 

 

Die Stärkung der Wirtschaftskraft in den neuen Bundesländern und die nachhaltige 

Senkung der Arbeitslosigkeit sind zentrale Aufgaben mit höchster Priorität für 

Deutschland insgesamt. Die Entwicklung der neuen Bundesländer ist dabei von der 

Wirtschaftskraft Deutschlands ebenso abhängig, wie umgekehrt auch die Prosperität 

Deutschlands von der Lage in den neuen Bundesländern maßgeblich beeinflusst 

wird. Aus diesem Wechselverhältnis ergibt sich die gesamtgesellschaftliche 

Herausforderung, mit unverminderter Intensität für eine sich selbst tragende 

Wirtschaft in Ostdeutschland und damit für eine schrittweise Unabhängigkeit von 

Sondertransfers zu sorgen. 

 

Obwohl auch dieser Jahresbericht vor allem die Programme und Maßnahmen der 

Bundesregierung im Aufbau Ost ausführlich darstellt, muss ausdrücklich 

unterstrichen werden, dass die Entwicklung der neuen Bundesländer zuallererst von 

den vielfältigen Anstrengungen der Menschen in Ost und West abhängt. Ihnen für ihr 

Engagement die notwendigen politischen, finanziellen aber auch wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen zu bieten, bleibt auch in Zukunft die Aufgabe unserer Politik. 

 

Mit dem Aufbau Ost unterstützt die Bundesregierung seit 1990 für ein knappes 

Viertel ihres Landes den notwendigen Neuaufbau, um die Folgen von Teilung und 

staatswirtschaftlicher Misswirtschaft abzuarbeiten. Es wurden mehr als 250 Mrd. 

Euro direkter Aufbauhilfe mobilisiert, weitere 156 Mrd. Euro hat die Bundesregierung 

mit dem Solidarpakt II für den Zeitraum von 2005 bis 2019 zugesagt. Im Jahre 2006 

stehen in Ostdeutschland positive Entwicklungen und noch nicht gelöste Probleme, 

Erfolg versprechende Ansätze und un-bewältigte Herausforderungen nebeneinander. 

Trotz aller unbestrittenen Fortschritte bei der Modernisierung der verkehrlichen und 

städtischen Infrastruktur, der Hochschullandschaft und des Aufbaus von 

wettbewerbsfähigen Unternehmen ist ein selbst tragender Aufschwung noch nicht 



erreicht. Die Betrachtung des ostdeutschen Arbeitsmarktes unterstreicht diesen 

Befund einer insgesamt noch nicht ausreichenden Wirtschaftsentwicklung. Die 

ostdeutsche Arbeitslosigkeit ist seit einem Jahrzehnt etwa doppelt so hoch wie in den 

alten Ländern. Im Jahresdurchschnitt 2005 waren in Ostdeutschland 1.614.000 

Personen arbeitslos gemeldet, das sind 16.000 mehr als im Vorjahr. Die 

Arbeitslosenquote in den neuen Ländern betrug 2005 18,7 Prozent. 

 

Daher müssen die vorhandenen Wachstumspotenziale konsequent ausgeschöpft 

werden. In den vergangenen Jahren wurden der Ausbau und die Modernisierung der 

Produktionsanlagen weiter unterstützt. Branchenschwerpunkte und 

Wirtschaftscluster sind entstanden, die auch im weltweiten Wettbewerb bestehen 

können. Beispiele sind die Mikroelektronik-Produktion, die Automobilfertigung, die 

Chemieindustrie, die Optoelektronik oder der Schiffbau, aber auch 

Dienstleistungsbereiche mit hohem Zukunftspotenzial, wie die Gesundheitswirtschaft 

und der Tourismus. 

 

Eine der zentralen Voraussetzungen für die Bewältigung der vielfältigen 

Herausforderungen in Ostdeutschland ist deshalb die Stärkung der Grundlagen für 

mehr Wachstum und Beschäftigung. Neben dem weiteren Ausbau der Infrastruktur 

stellt die Bundesregierung deshalb in dieser Legislaturperiode die folgenden sieben 

Handlungsfelder für den Aufbau Ost in den Mittelpunkt: 

 

1.  Investorenwerbung verbessern 

Auslandsinvestitionen schaffen Wachstum und die dringend benötigten Arbeitsplätze. 

Ostdeutschland bietet attraktive Perspektiven, wie zahlreiche 

Unternehmensansiedlungen, z. B. in der Automobil-, Chemie- oder Mikroelektronik-

Industrie, zeigen. Mit einer schlagkräftigen und effizienten Investorenwerbung 

müssen die vorhandenen Qualitäten Deutschlands herausgestellt werden. Die 

Bundesregierung wird die bestehenden Strukturen der beiden Organisationen 

Industrial Investment Council (MC) und Invest in Germany bündeln und 

erfolgsorientierter umstrukturieren, damit hier künftig mit einer Stimme im Ausland 

geworben wird. 



 

2.   Mittelstand unterstützen 

Kleine und mittelständische Unternehmen bilden das Rückgrat der ostdeutschen 

Wirtschaft. Mit der Mittelstandsoffensive der Bundesregierung werden insbesondere 

die Finanzierungsbedingungen für den ostdeutschen Mittelstand verbessert, u.a. 

durch mehr Wachstumsfinanzierungen, Mobilisierung von Wagniskapital und 

Förderung von Existenzgründungen. Weitere Maßnahmen dienen der Verbesserung 

der Innovationsfähigkeit, der Modernisierung der beruflichen Bildung und der 

Unterstützung der außenwirtschaftlichen Aktivitäten, insbesondere auch bei der 

Erschließung osteuropäischer Nachbarmärkte. 

 

3.   Verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren 

Wissen, neue Produkte und Dienstleitungen entscheiden immer stärker über den 

wirtschaftlichen Erfolg auf den globalen Märkten. Die Förderung der Forschung ist 

von entscheidender Bedeutung. Ostdeutschland wird zusätzlich vom Programm 

„Neue Impulse für Innovation und Wachstum", dem 6-Milliarden-Euro-Programm für 

Forschung und Entwicklung der Bundesregierung für besonders zukunftsträchtige 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, profitieren. Um Ostdeutschland nach vorn 

zu bringen, bedarf es eines starken Bündnisses von Wirtschaft und Wissenschaft. 

Die verschiedenen Förderprogramme des Bundes auf diesem Gebiet wie bspw. die 

Programmfamilie „Unternehmen Region" oder das Programm „Innovative 

Wachstumsträger" (INNO-WATT) werden durch einen neuen Innovationswettbewerb 

„Wirtschaft trifft Wissenschaft" künftig weiter verstärkt. Dieser Wettbewerb soll die 

regionalen Akteure in den Forschungseinrichtungen und in den kleinen und mittleren 

Unternehmen dazu motivieren, Synergien zu nutzen und damit insbesondere den 

Transfer wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in wirtschaftliche Anwendungen 

zu verbessern. 

4.   Anstrengungen auf dem Arbeitsmarkt fortsetzen 

Ein wichtiges Ziel bleibt es, die sehr hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland 

nachhaltig zu senken. Dort droht in absehbarer Zeit trotz Massenarbeitslosigkeit ein 

Fachkräftemangel, dem vor allem dadurch begegnet werden kann, dass 

unternehmerische Nachfrage und regionales Qualifikationspotenzial besser als 

bisher zusammengeführt werden. Die Bundesregierung wird ihre Bemühungen zur 

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit weiter intensivieren. Es gilt, die Jugendlichen 



mit Ausbildungsplätzen und Qualifizierungen für die Arbeitsplätze von heute und 

morgen fit zu machen. 

 

Ebenso wichtig ist es, den Langzeitarbeitslosen einen Motivationsschub zu geben 

und sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Der ganz überwiegende Teil der 

Langzeitarbeitslosen würde Arbeit annehmen, wenn sie ihm denn angeboten würde. 

Mit den Eingliederungsleistungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) 

stehen bereits eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung. Weitere Maßnahmen hat 

das BMAS mit der „Initiative 50 plus" ergriffen. 

 

5.   Regionale Wachstumsbündnisse und Wachstumszentren stärken 

Die regionalen Entwicklungspotenziale werden verstärkt, um insgesamt mehr 

wirtschaftliche Dynamik und Wachstum in Ostdeutschland zu erreichen. 

Wirtschaftliche Dynamik und Wachstum entstehen durch die gezielte Nutzung der 

regionalen Potenziale in Ostdeutschland. In Wachstumszentren finden sich günstige 

Bedingungen für Forschung, für technologische und industrielle Entwicklungen und 

die damit einhergehenden Dienstleistungen. Hier entsteht der „Produktionsfaktor" 

Kreativität, der an Gewicht für Wachstum und Beschäftigung gewinnt. Eine kreative 

Wirtschaftsregion zeichnet sich durch attraktive Bedingungen für Talente, hohe 

Anteile an fortschrittlichen Technologien und ein hohes Maß an Offenheit aus. 

Wachstumsstarke Regionen stellen attraktive Anknüpfungspunkte für internationale 

Investoren dar. In diesem Zusammenhang sind die ostdeutschen Branchen-

konferenzen hervorzuheben, auf der sich große und kleine Unternehmen bzw. ihre 

Verbände mit Wissenschaft, Ländern und Bund treffen. Sie dokumentieren die 

erfolgreiche Clusterbildung nach außen und fördern die Weiterentwicklung regionaler 

und sektoraler Netzwerke. 

 

6.   Potenziale des ländlichen Raums nutzen 

Die ländlichen Räume der neuen Länder sind vom demographischen und 

strukturellen Wandel besonders betroffen. Die Landwirtschaft hat sich unter den 

verändernden Rahmenbedingungen gut entwickelt und bildet heute eine 

wettbewerbsfähige Säule ländlich geprägten Wirtschaftens. Eine intakte Natur- und 

Kulturlandschaft bietet daneben attraktive Erholungs-, Freizeit- und Ausgleichsräume 

und ein hohes wirtschaftliches Potenzial. Diese Potenziale, wie etwa auf dem Gebiet 



der nachwachsenden Rohstoffe oder im Bereich der Tourismus- und 

Energiewirtschaft müssen gezielt ausgebaut und gestärkt werden. 

Die Bundesregierung wird die Lebensperspektiven der Menschen in dünn 

besiedelten Räumen im Blick behalten und sich gemeinsam mit den Ländern dafür 

einsetzen, sozial verträgliche Standards der öffentlichen Daseinsvorsorge auch unter 

den veränderten Rahmenbedingungen zu gewährleisten. 

 

7.  Aktive Bürgergesellschaft befördern 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die Bereitschaft zur Übernahme 

gesellschaftlicher Verantwortung durch den Einzelnen zu stärken. Besonders die 

wachsenden Herausforderungen des demographischen Wandels erfordern neue 

Wege. Dazu müssen politische Entscheidungsprozesse, Verwaltungsstrukturen und 

bürgerschaftliche Mitwirkung stärker auf regionale und lokale Ebene bezogen und 

Lösungen in neuen Formen regionaler Zusammenarbeit gesucht werden. Für den 

sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt ist der Einsatz aller Bürgerinnen und 

Bürger erforderlich. Ein Schlüssel hierzu sind die zahlreichen Bürgerinitiativen für 

vielfältige gesellschaftliche Belange und insbesondere auch diejenigen, die sich 

gegen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus in den vergangenen Jahren 

gebildet haben. 

 

Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen weiterhin die Stärkung der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit und die Bewältigung der schwierigen Lage am Arbeitsmarkt. Hinzu 

kommen die Probleme, die sich aus dem demographischen Wandel ergeben. Die 

wirtschaftliche, gesellschaftliche und innere Einheit sind auf dem richtigen Weg einen 

sehr großes Stück vorangekommen. Diesen Weg werden wir weitergehen und die 

deutsche Einheit weiter positiv für alle gestalten. 

 

Wir werden in der Debatte zum Stand der deutschen Einheit unsere Maßnahmen 

durch einen Entschließungsantrag unterstützen und bekräftigen und damit unseren 

Willen zur Fortführung unserer Anstrengungen politisch Gewicht verleihen. In dem 

Antrag wird ein breiter Fächer von Maßnahmen beschrieben und gefordert. 

Beispielsweise werden wir verstärkt darauf achten, dass die entsprechenden Mittel, 

die die Länder vom Bund erhalten, auch solidarpaktgerecht verwendet werden. Wir 

wollen u.a. den vorangeschrittenen Ausbau der Infrastruktur weiter forcieren, die 



Wirtschaft durch ein Bündel von Maßnahmen stärken und damit auch die 

Beschäftigung fördern. 

 

Die Hochschulentwicklung, wie auch die Fertigung und Entwicklung in 

Ostdeutschland werden wir weiter unterstützen um damit Wachstumsimpulse zu 

erzeugen. Wir werden den Stadtumbau fortsetzen und ebenso daran arbeiten, den 

ländlichen Regionen Perspektiven zu öffnen. Wir wollen mit allen uns möglichen 

Mitteln gegen die Radikalisierung in der Gesellschaft vorgehen und uns für eine 

solidarische Gemeinschaft einsetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


